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§ 1 Grundsatz 

 

 

 

 
 

§ 2 Beitragspflicht 
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Anlage 1: Mitgliedsbeiträge  
zur Beitragsordnung des MMP e.V. 
 

(1) Die Mitglieder haben folgende Mitgliedsbeiträge zu zahlen: 

 

Beitrags-
klasse 

Mitgliedsform 
Basisgebühr 

[€/Jahr] 
Gebühr pro Füllung 

[ct./Füllung] 

    
10 Ordentliche Mitglieder1 

in Abhängigkeit der in MMP-Poolgebinden produzierten Vorjahresmenge2 

 
 MMP-Vorjahresmenge < 87.500 Stk. 150 € - 

 MMP-Vorjahresmenge 87.500 – 12.500.000 Stk - 0,17 ct./Füllung 

 MMP-Vorjahresmenge > 12.500.000 Stk. 14.000 € 0,058 ct./Füllung 

    

    

20 Mitglieder auf Probe3 
in Abhängigkeit des Vorjahresumsatzes des antragstellenden Unternehmens  
 

 Vorjahresumsatz bis 2 Mio. € 150 € - 

 Vorjahresumsatz > 2 Mio. – 10. Mio € 1.000 € - 

 Vorjahresumsatz > 10 Mio. – 50. Mio € 5.000 € - 

 Vorjahresumsatz > 50 Mio. € 8.000 € - 

    

    

30 Fördermitglieder nach Vereinbarung4 

   

   

40 Ehrenmitglieder beitragsfrei 

 

 
1 Alle Produzenten, Inverkehrbringer, sowie Lohnproduzenten und Handelsmarken, die Teil mindes-
tens eines Verwenderkreises entsprechend der Verwendungsbestimmungen sind 
2 Grundlage für die Einstufung ist die Summe der Füllungen in MMP-Poolgebinden aus allen Verwen-
derkreisen des Mitglieds (siehe Verwendungsbestimmungen). Liegen keine Vorjahresmengen vor, er-
folgt die Einstufung anhand der durch das Mitglied geschätzten Gesamtmengen für das Jahr des Bei-
tritts. Für das Folgejahr werden, Hochrechnungen aus den erhobenen Daten des Poolmanagements 
der ersten Quartale der Mitgliedschaft zugrunde gelegt, sofern weiterhin keine Gesamtjahresmengen 
zur Verfügung stehen. 
3 Die Mitgliedschaft auf Probe ist entsprechend § 3 Abs. 3 lit. (a) der Satzung auf 12 Monate begrenzt. 
Im Fall einer Verlängerung der Mitgliedschaft auf Probe werden Mitgliedsbeiträge entsprechend der 
Beitragsklasse 10 erhoben, sofern bereits ein regulärer Abfüllbetrieb stattfindet. Andernfalls gelten 
auch im Fall von Verlängerungen die Beiträge entsprechend Beitragsklasse 20. Das Vorliegen eines 
regulären Abfüllbetriebes ist im Rahmen des Antrages auf Verlängerung der Probemitgliedschaft zu 
belegen. Über die anzuwendende Beitragsklasse entscheidet der Vorstand basierend auf dem Antrag 
auf Verlängerung. 
4 Für Fördermitglieder werden die Jahresbeiträge individuell vereinbart. Ein Beitragssatz von ca. 1 ‰ 
(Promille) des Umsatzes des Antragsstellers wird vereinsseitig empfohlen.  
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(2) Für die Mitgliedsbeiträge gelten folgende Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage ab Rech-
nungsdatum, voller Betrag ohne Abzug. 

 
(3) Mitglieder auf Probe zahlen für die Dauer ihrer Mitgliedschaft auf Probe insgesamt einen Jah-

resbeitrag entsprechend den Vorjahresumsätzen zum Zeitpunkt ihres Beitritts nach Ziffer (1). 
Erfolgt im Beitrittsjahr nur die Berechnung von 50 % des Mitgliedsbeitrages, so erfolgt im 
Folgejahr die Berechnung der verbleibenden 50 %. 
 

(4) Für Kooperationsmitglieder des Projektes „Entwicklung eines Poolmanagements für die Ge-
binde des Milch Mehrweg Pools (MMP)“ wird eine Gutschrift in Höhe von 25 % des initial ge-
leisteten Projektkostenbeitrags – gerundet auf volle Euro – auf den fälligen Mitgliedsbeitrag 
im Geschäftsjahr 2023 gewährt, sofern eine Mitgliedschaft im MMP e.V. im Geschäftsjahr 
2022 aufgenommen wurde.  
 

a. Eine Verschiebung der Gutschrift in spätere Geschäftsjahre ist nicht möglich.  
 

b. Als Nachweis für die Anspruchsberechtigung gilt ein zugehöriger Zahlungsbeleg über 
den geleisteten Projektkostenbeitrag.  
 

c. Soweit im Rahmen der Haushalsverabschiedung der zugehörigen Geschäftsjahre 
nichts Abweichendes beschlossen wird, erfolgt eine Gutschrift für die betreffenden 
Mitglieder des Mach Mehrweg Pool e.V. in gleicher Höhe in den Geschäftsjahren 
2024, 2025 und 2026. 
 

d. Über die Bewilligung sowie die Höhe der Gutschrift für Kooperationsmitglieder in 
Folgejahren wird mit dem Beschluss über den Haushaltsplan des entsprechenden Ge-
schäftsjahres final entschieden.  
 

e. Ein Rechtsanspruch auf Gutschriften in den Geschäftsjahren 2024, 2025 und 2026 
besteht nicht. 
 

f. In Härtefällen entsprechend Ziffer (4) kann, auf Antrag des Mitgliedes, die Gutschrift 
eines höheren Anteils des geleisteten und noch nicht erstatteten Projektkostenbei-
trages erfolgen, höchstens jedoch im Umfang des fälligen, noch ausstehenden Mit-
gliedsbeitrages. Hierüber entscheidet der Vorstand. Eine Rückgewähr von bereits ge-
leisteten Beiträgen ist ausgeschlossen. 
 

(5) Als Härtefall gelten ein negatives Geschäftsergebnis im Vorjahr – bei Unternehmen, die län-
ger als drei Jahre bestehen, darüber hinaus in weiteren vorangegangenen aufeinander fol-
genden Jahren – sowie die innerhalb des laufenden oder folgenden Quartals drohende Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens oder eine im gleichen Zeitraum erwogene Geschäftsaufgabe 
wegen abzusehender Zahlungsunfähigkeit. 
 

a. In diesem Fall kann das Mitglied den vollständigen oder teilweisen Erlass ausstehen-
der, fälliger Mitgliedsbeiträge schriftlich gegenüber dem Vorstand beantragen. Über 
den Antrag entscheidet der Vorstand. Eine Rückgewähr von bereits geleisteten Bei-
trägen ist ausgeschlossen.  
 

b. Ein Rechtsanspruch auf einen teilweisen oder vollständigen Erlass besteht nicht. 
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